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Was heiBt Spekulation mit biuerlichem Grundbesitz?

Bn. Ein in der bernischen Gemeinde Aarwangen wohnhafter Land-
wirt, der Eigentiimer eines Bauerngutes von 11,13 ha Fliche ist, ver-
kaufte im Jahre 1960 den Hof zum Preise von 350000 Franken an eine
Immobilien-AG. Die amtliche Schatzung betrug 104470 Franken. Im
Kaufvertrag wird festgehalten, daBl die Kauferin die Liegenschaft er-
wirbt, einerseits zum Zwecke der Uberbauung derjenigen Grundstiicke,
die sich dazu eignen, und als Kapitalanlage beziiglich desjenigen Teiles,
der weiterhin landwirtschaftlich genutzt wird.

Gegen den Kaufvertrag hat der Grundbuchverwalter von Aarwan-
gen, gestiitzt auf Artikel 19 des Bundesgesetzes iiber die Erhaltung des
béduerlichen Grundbesitzes (EGG), Einspruch erhoben. Die Immobilien-
AG bezwecke den gewerblichen An- und Verkauf von Liegenschaften,
und es scheine, daf3 hier ein Giliteraufkauf mit spekulativem Einschlag
vorliege. Der Regierungsstatthalter von Aarwangen wies die Einsprache
ab; doch wurde sie in der Folge im Gegensatz dazu vom Regierungsrat
des Kantons Bern gutgeheilen. Der Regierungsrat nahm an, dal man
es hier mit einem Spekulationskauf zu tun habe. Die Immobilien-AG
rechne damit, auf einem Teil des Landes Bauten erstellen zu kénnen und
diese mit Gewinn weiter zu verdullern. Der vereinbarte hohe Kaufpreis
konne nicht aus dem Bodenertrag verzinst werden, und er sei daher
offensichtlich in spekulativer Weise auf eine kiinftige nichtlandwirt-
schaftliche Nutzung des Bodens abgestimmt. ' '

Die Immobilien-AG wandte sich mit einer Verwaltungsgerichts-
beschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, der Regierungsent-
scheid sei aufzuheben und der Einspruch gegen den Kaufvertrag abzu-
weisen., Das Bundesgericht lieB sich bei der Urteilsberatung von folgen-
den Erwigungen leiten:
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Der vorliegende Kaufvertrag ist dem Einspruchsverfahren unter-
stellt, wenn die verkaufte Liegenschaft als landwirtschaftliches Heim-
wesen im Sinne von Artikel 19 EGG zu betrachten ist. Das trifft hier zu.
Land und Gebéulichkeiten bilden eine Einheit, die geeignet ist, einem
Bauern und seiner Familie als Lebenszentrum und Grundlage fiir den
Betrieb eines landwirtschaftlichen Gewerbes zu dienen. Der Umstand,
daB einzelne Parzellen als Bauland betrachtet werden und von der
Unterstellung unter das EGG ausgenommen sind, dndert daran nichts.
Als Ganzes betrachtet, stellt die Besitzung ein landwirtschaftliches
Heimwesen dar. Gegen Kaufvertrige iiber landwirtschaftliche Heim-
wesen kann Einspruch erhoben werden, wenn der Kaufer die Liegen-
schaft offensichtlich zum Zwecke der Spekulation erwerben will, und der
Einspruch wird zugelassen, wenn der Verkauf zur Folge hat, daB ein
landwirtschaftliches Gewerbe seine Existenzfihigkeit verliert. Die Im-
mobilien-AG macht nun geltend, es seien nur bestimmte Teile des Heim-
wesens, welche sich dafiir eigneten, als Bauland verkauft worden. Beim
Erwerb der ganzen Liegenschaft konne jedoch nicht von einem Speku-
lationskauf gesprochen werden. Als Bauland kimen héchstens 5 ha in
Betracht, also nicht einmal die Hilfte der gesamten Flidche von 11,13 ha.

Demgegeniiber wird im Urteil des Bundesgerichtes ausgefiihrt, es sei
nach der bisherigen Rechtsprechung jeweils auf Spekulation geschlossen
worden, wenn der Kiufer das Heimwesen offensichtlich in der Absicht
erwarb, es moglichst bald mit Gewinn weiterzuverauflern. Das ist hier
allerdings nicht nachgewiesen. Die Immobilien-AG 148t im Gegenteil
erkliren, daB sie alle gekauften Parzellen behalten will. Indessen erhebt
sich die Frage, ob der Begriff der Spekulation im Sinne des EGG nicht
etwas weiter zu fassen ist, als es bisher geschah.

Keine Spekulation liegt jedenfalls dann vor, wenn jemand ein land-
wirtschaftliches Heimwesen erwirbt, um es in seinem bisherigen Be-
stande selber landwirtschaftlich weiter zu nutzen. Hier hat man es in-
dessen mit einem solchen Fall nicht zu tun. Die Kéduferin will nach ihren
eigenen Angaben nur einen Teil des Heimwesens der landwirtschaft-

lichen Nutzung erhalten, nimlich diejenigen Parzellen, die sich zur

Uberbauung nicht eignen. Den iibrigen Teil des Heimwesens, der eine
bedeutende Fliache umfalt, will sie der bisherigen Nutzung entfremden.
Sie will mit Wohnbauten eine Rendite erzielen, welche den durch land-
wirtschaftliche Nutzung des ganzen Heimwesens erzielbaren Ertrag we-
sentlich iibersteigt. Das ist der Zweck, den die Gesellschaft verfolgt, und
das ist eben Spekulation. Das Bundesgericht kam daher zur Gutheiflung
der Einsprache gegen den Kaufvertrag und damit zur Abweisung der
Beschwerde. '

110



	Was heisst Spekulation mit bäuerlichem Grundbesitz?

